
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 20 Oö. SSWG 1970
 Oö. SSWG 1970 - Oö. Starkstromwegegesetz 1970

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2022

§ 20

Beurkundung von Übereinkommen

 

Die im Zuge eines elektrizitätsrechtlichen Verfahrens getro1enen Übereinkommen sind von der Behörde zu

beurkunden.
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